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§ 7 W-BW
 W-BW - Wiener land- und forstwirtschaftliche Betriebsrats-Wahlordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Werden getrennte Betriebsräte gewählt, so ist für die Wahlberechtigung auch die Gruppenzugehörigkeit (Arbeiter oder

Angestellte) erforderlich.

In Kraft seit 21.07.1982 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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